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Verlautbarungen des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung:

11. Bekanntgabe vergebener Aufträge [USB] (L301 Anteil Straße GRW Linksabbiegestreifen Burenstraße – 
Straßenbauarbeiten) 22

Verlautbarungen anderer Behörden:

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld; Dr. Wolfgang Schrenk, Ansuchen um Bewilligung einer ärztlichen 
Hausapotheke in 8282 Bad Loipersdorf, Steiner Straße 188; Kundmachung 22

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld; Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens (3065) 23

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld; Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens (F 933) 23

Sonstige Verlautbarung:

WBG Wohnbau Graz Gesellschaft m.b.H.; Bekanntmachung; (Umfassende Sanierung einer Wohnhausanlage in 
8570 Voitsberg, Grazer Vorstadt 14; Professionistenleistungen) 23
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Verlautbarungen des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung

A16 Verkehr und Landeshochbau

Nr. 11

ABT16-275564/2024 29. Jänner 2025

Bekanntgabe vergebener Aufträge (USB)

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Gegenstand der Leistung: L301, Anteil Straße GRW Linksabbiegestreifen Burenstraße – Straßenbauarbeiten  

Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems: 8 Monate

Name und Anschrift der Wirtschaftsteilnehmer, zu deren Gunsten der Zuschlag erteilt wurde: Bietergemeinschaft: 
HTL Hoch- und Tiefbau GmbH; Südwestbau

Dokument-ID: 203537-00

Verlautbarungen anderer Behörden

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld

BHHF-25661/2025-2 29. Jänner 2025

Dr. med. univ. Wolfgang Schrenk; Ansuchen um Bewilligung zur Führung einer ärztlichen Hausapotheke
8282 Bad Loipersdorf, Steiner Straße 188; Kundmachung

Herr Dr. med. univ. Wolfgang Schrenk, Arzt für Allgemeinmedizin, hat um die Bewilligung einer ärztlichen Hausapotheke 
an seinem Berufssitz in 8282 Bad Loipersdorf, Steiner Straße 188, angesucht. Geplant ist die Übernahme der 
bestehenden Hausapotheke von Dr. Christine Egide als deren Nachfolger.

Gemäß § 48 Abs. 2 des Apothekengesetzes haben folgende Personen Parteistellung:

1. Konzessionsinhaber
2. bei als Personengesellschaft betriebenen öffentlichen Apotheken die Gesellschaft, vertreten durch den 

Konzessionsinhaber
3. Pächter
4. Fortbetriebsberechtigte gemäß § 15 Abs. 2
5. Insolvenzverwalter
6. behördlich bestellte verantwortliche Leiter
7. gemäß § 29 Abs. 3 und 4 betroffene Ärzte
8. Mitbewerber
9. mit der Vertretung der Verlassenschaft betraute Personen

Gemäß § 48 Abs. 3 des Apothekengesetzes können die Parteien innerhalb von sechs Wochen ab der Kundmachung 
dieser Verlautbarung in der „Grazer Zeitung – Amtsblatt für die Steiermark“ Einwendungen gegen die Übernahme der 
oa. Hausapotheke bei der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld einbringen. Die Parteistellung endet, wenn 
nicht innerhalb der Einspruchsfrist Einwendungen erhoben werden. Später einlangende Einsprüche werden daher nicht 
mehr berücksichtigt. 
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Gemäß § 42 Abs. 3 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) kann eine Person, die glaubhaft macht, dass sie 
durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu erheben, und 
die kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des 
Hindernisses, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache bei der Behörde 
Einwendungen erheben. Solche Einwendungen gelten als rechtzeitig erhoben und sind von jener Behörde zu 
berücksichtigen, bei der das Verfahren anhängig ist. § 42 Abs. 4 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) 
bestimmt, dass derjenige, über dessen Antrag das Verfahren eingeleitet wurde, die Verhandlung versäumt, sie entweder 
in seiner Abwesenheit durchgeführt oder auf seine Kosten auf einen anderen Termin verlegt werden kann. 4/2025

Der Bezirkshauptmann:
i.V. S c h e l n a s t

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 

BHHF-91807/2015-2 27. Jänner 2025

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens

Das Dienstabzeichen Nr. 3065 des Berg- und Naturwächters, Herrn Eduard Gessl, geboren am 14. September 1945, 
ausgegeben von der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, ist in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig 
erklärt.

Der Bezirkshauptmann 

i.V. L e n z

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 

BHHF-101124/2017-21 22. Jänner 2025

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens

Das Dienstabzeichen Nr. F 933 des Jagdschutzorgans, Herrn Franz List, geboren am 30. Oktober 1950, ausgegeben von 
der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, ist in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig erklärt.

Der Bezirkshauptmann 

i.V. H a t z l

Sonstige Verlautbarungen

WBG Wohnbau Graz Gesellschaft mbH., Liebenauer Hauptstraße 89, 8041 Graz
Umfassende Sanierung einer Wohnhausanlage in 8570 Voitsberg, Grazer Vorstadt 14

28. Jänner 2025

Bekanntmachung

Die WBG Wohnbau Graz Gesellschaft mbH., schreibt die Professionistenleistungen für eine „umfassende Sanierung 
einer Wohnhausanlage mit 16 Wohneinheiten inkl. Abbrucharbeiten und Außenanlage in 8570 Voitsberg, 
Grazer Vorstadt 14“ öffentlich aus. Das Bauvorhaben wird vom Land Steiermark gefördert.



24 Grazer Zeitung, Stück 5, ausgegeben und versendet 31. Jänner 2025

Österreichische Post AG
WZ 02Z032440 W
Amt der Steiermärkischen Landesregierung
Abteilung 2 Zentrale Dienste
Hofgasse 15, 8010 Graz

Leistungen Generalunternehmer:

• Abbrucharbeiten
• Baumeisterarbeiten inkl. WDVS + Außenanlagen
• Schwarzdecker- und Bauspenglerarbeiten
• Fliesenlegerarbeiten
• Türen inkl. Schließanlagen 
• Schlosserarbeiten
• Zimmermeisterarbeiten
• Holzfußböden

• Trockenbauarbeiten
• Malerarbeiten
• Fenster und Fenstertüren aus Holz-Alu inkl. 

Sonnenschutz
• Aufzugsanlage
• Haustechnik (Heizung/Lüftung/Sanitär)
• Elektroinstallationen

Anforderung Anbotsunterlagen:

Per E-Mail an office@gp-bau.at 

Die Zusendung erfolgt ab Montag den 3. Februar 2025 ausschließlich in digitaler Form.

Abgabe:

Anbotsunterlagen digital samt digitalem Datenträger bis Donnerstag, 20. Februar 2025 bis 10.00 Uhr

Per E-Mail an office@gp-bau.at 

Fragen zur Ausschreibung:

DI Rudolf Reicher Tel. + 43/699/150 947 94, rudi.reicher@liebessinn.at 5/2025

Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion der „Grazer Zeitung – Amtsblatt für die Steiermark“: 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 2, Hofgasse 15, 8010 Graz, E-Mail: abteilung2@stmk.gv.at, Telefon (0 316) 877/DW. 4158
Einschaltungen werden ohne Haftung für die Richtigkeit des Inhalts entgegengenommen. Für den Fall, dass bei der Einschaltung Satz- beziehungs-
weise Druckfehler unterlaufen, wird die Einschaltung auf Verlangen in der nächsten Ausgabe kostenlos wiederholt.
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